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„Zuletzt hatten wir Sie mit Schreiben vom 17. Juli 2024 darüber unterrichtet, dass unsere euro-
paweite Ausschreibung zur landesweiten Beschaffung eines Bezahlkartensystems von mehre-
ren unterlegenen Bietern angefochten wurde. Alle Nachprüfungsanträge sind mittlerweile von 
der zuständigen Vergabekammer Baden-Württemberg abgewiesen worden. Die Kammer hat die 
Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens vollumfänglich bestätigt. Zurzeit ist noch ein Beschwer-
deverfahren beim Oberlandesgericht Karlsruhe gegen den Beschluss der Vergabekammer an-
hängig. 
 
Sobald das Verfahren abgeschlossen ist, steht uns ein Dienstleister zur Verfügung, der flächen-
deckend für fast alle Länder tätig sein wird. Die einheitliche Handhabung hat für alle Beteiligten 
erhebliche Vorteile. Insbesondere bei Umzugsvorgängen ist es von großem Wert, wenn die be-
troffenen Leistungsbehörden auf eine einheitliche und nahtlos verfügbare Dienstleistung zurück-
greifen können. Nach Zuschlagserteilung beabsichtigen wir, das Bezahlkarten-System kurzfristig 
flächendeckend in Baden-Württemberg einzuführen. Für die unteren Aufnahmebehörden in Ba-
den-Württemberg wird dann nur noch das zentral ausgeschriebene System eingesetzt werden 
können.  
 
Derzeit sind im gesamten Bundesgebiet verstärkte Vertriebsaktivitäten von Anbietern von Be-
zahlkarten, insbesondere im kommunalen Bereich, zu beobachten. Diese Anbieter versuchen 
offensichtlich, die Verzögerung der Zuschlagserteilung in diesem Verfahren für ihre Zwecke zu 
nutzen. Wir raten zur Zurückhaltung gegenüber diesen Anbietern. Jetzt noch unabhängig von 
der länderübergreifenden Ausschreibung ein Bezahlkarten-System zu beschaffen, birgt das Ri-
siko innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums zweimal ein Bezahlkartensystemsystem einzufüh-
ren. Insbesondere unter haushalts- und vergaberechtlichen Gesichtspunkten lässt sich eine sol-
che Entscheidung kaum rechtfertigen. Es wird gebeten, im Falle entsprechender vertrieblicher 
Aktivitäten von Anbietern diese dem Ministerium der Justiz und für Migration mitzuteilen. In die-
sem Zusammenhang weisen wir auch darauf hin, dass die Aufwendungen für den Vollzug des 
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Asylbewerberleistungsgesetzes und damit die Kosten eines Bezahlkartensystems im Rahmen 
der nachlaufenden Spitzabrechnung für die vorläufige Unterbringung nicht erstattungsfähig sind. 
Über die Tragung der Kosten für das landesweite Bezahlkartensystem (außerhalb der nachlau-
fenden Spitzabrechnung) finden derzeit noch Abstimmungen innerhalb des Landes sowie mit 
dem Landkreistag sowie dem Städtetag Baden-Württemberg statt. Eine Kostenerstattung von 
anderen Bezahlkartensystemen ist ausgeschlossen.  
 
Wir werden Sie unmittelbar informieren, sobald das Beschwerdeverfahren abgeschlossen ist 
und erneut zu einer Informationsveranstaltung zur Einführung der Bezahlkarte in Baden-
Württemberg einladen.“ 


